


 

 

BESCHLUSSVORLAGE 
[ X ] öffentlich [   ] nicht öffentlich 

für Gemeinderat Oybin zur Sitzung am 29.01.24 zum TOP 5 

Einreicher: BM 

 

Unterschrift: 

Verantwortlich  

für den Vollzug: BM / Bauamt 

ggf. Termin der 

Wiedervorlage: 

In welchen Gremien vorberaten: HA/FA  & TA – Ausschuss  

Datum der Sitzung: 15.01.2024 

 

Betreff: 

 

Notsicherung Nordwestfassade Berggasthof Oybin 

Durchführung der Maßnahme, Berücksichtigung im Haushaltplan der 

Gemeinde Oybin 2023 / 2024 sowie Bewilligung und Vorgriff 

 

Beschluss- 

vorschlag: 

 

1. Der Gemeinderat von Oybin beschließt in seiner öffentlichen Sitzung am 

29.01.2024 die Maßnahme „Notsicherung Nordwestfassade Berggasthof 

Oybin“ mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 98.180 Euro durchzuführen 

und eine Zuwendung zum Ausgleich der Mehraufwendungen zum Erhalt von 

Kulturdenkmälern in Höhe von voraussichtlich 82.481 EUR und eine 

Zuwendung des Fremdenverkehrsbetriebes über 5.881 Euro in Anspruch zu 

nehmen. 

2. Der Gemeinderat von Oybin beauftragt den Bürgermeister, die Maßnahme im 

Investitionsplan der Gemeinde Oybin 2023 / 2024 für das Haushaltsjahr 2024 

vorzusehen und auf dessen Auszahlungen bis zur Höhe von 98.180 EUR 

vorzugreifen.  

Finanzielle Auswirkungen 

[ X  ]  JA       [   ] NEIN            Wertumfang in EUR:     98.180       

                                                 (Eigenmittel: 15.699 € Gemeinde  10% 9.818 Euro / FVB  6% 5.881) 

 

Begründung: 
 

Die Gemeinde Oybin hat über einen Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Zittau 

eigentumsgleiche Rechte und Pflichten am Grundstück und Gebäude des 

Berggasthofes. Dieser soll im Rahmen eines Großprojektes langfristig entwickelt 

werden. In Vorbereitung dessen, wurden im Rahmen von Gutachten Schäden 

festgestellt, die sofort behoben werden müssen. Die Gemeinde hat einen 

Förderantrag an den Landkreis gestellt. Auf Basis der Kostenermittlung liegt eine 

Zuwendungsorientierung als Grundlage für einen Zuwendungsbescheid in o.g. Höhe 

vor, der nach der Genehmigung des Bauantrages erstellt werden kann.  

Die Zuwendung des Fremdenverkehrsbetriebes erfolgt als Reparaturkostenzuschuss. 

Beschlussergebnis: Beschluss Nr:                      / 2024 

Gremium: [  X ] Gemeinderat [   ] HA/FA & TA - Ausschuss 

Anwesenheit: 

Soll           12 + 1 

Ist                 + 1 

Abstimmungsergebnis: 

Ja:  Nein:  Enth.:  Bef.:  

 


